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132 . Verordnung: Schutz von Tieren gegen Quälereien und artgemäßes Halten von Tieren im Rahmen
gewerblicher Tätigkeiten

133 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 139 Kremstal Straße im Bereich der Gemeinde
Keniaten an der Krems

134 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 145 Salzkammergut Straße im Bereich der
Stadtgemeinde Vöcklabruck

135 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 169 Zillertal Straße und der B 181 Achensee
Straße im Bereich der Gemeinden Strass im Zillertal und Schlitters

132. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten über den
Schutz von Tieren gegen Quälereien und das
artgemäße Halten von Tieren im Rahmen

gewerblicher Tätigkeiten

Auf Grund des § 70 a der Gewerbeordnung 1973,
BGBl. Nr. 50/1974, zuletzt geändert durch
Art. XXI des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 10/1991,
wird verordnet:

Anwendungsbereich

§ 1. (1) Die Bestimmungen dieser Verordnung
gelten für Gewerbetreibende, die im Rahmen der
von ihnen ausgeübten gewerblichen Tätigkeit Tiere
halten.

(2) Nicht als Tierhaltung im Sinne dieser
Verordnung sind

1. die kurzfristige Unterbringung lebender Tiere,
sofern die Unterbringung ausschließlich und
unmittelbar den Zwecken des Verzehrs oder
des Verkaufes zum Zweck des Verzehrs oder
der Schlachtung dieser Tiere dient,

2. die Unterbringung lebender Tiere anläßlich
des Transports dieser Tiere,

3. die Unterbringung von Tieren während der
Quarantänezeit

anzusehen.

Artgemäße Tierhaltung

§ 2. Die Gewerbetreibenden sind für die artge-
mäße Haltung und den Schutz der von ihnen im
Rahmen der Gewerbeausübung gehaltenen Tiere
vor Quälereien verantwortlich. Insbesondere sind
folgende Verhaltensregeln einzuhalten:

1. Die Gewerbetreibenden haben die Tiere unter
artgemäßen Temperatur-, Feuchtigkeits- und
Hygienebedingungen zu halten.

2. Die Gewerbetreibenden haben für die artge-
mäße Pflege und Fütterung der Tiere —
erforderlichenfalls auch durch die Bereithal-
tung entsprechender Vorrichtungen und eines
ausreichenden Futter- und Wasservorrates —
zu sorgen. Die Pflege hat das arteigene
Verhalten der Tiere nach Möglichkeit zu
gewährleisten sowie darauf Bedacht zu neh-
men, Krankheiten und Verletzungen der Tiere
zu verhindern. Kranke oder verletzte Tiere
sind unverzüglich ihrem Zustand entspre-
chend unterzubringen und zu pflegen. Erfor-
derlichenfalls ist auch für eine tierärztliche
Untersuchung und Behandlung kranker oder
verletzter Tiere Sorge zu tragen oder aber bei
Vorliegen entsprechender tiermedizinischer
Indikation deren möglichst schmerzarme
Tötung zu veranlassen.

3. Die Gewerbetreibenden haben die Möglich-
keit der Tiere zu artgemäßer Bewegungsfrei-
heit und Schutz vor etwa im gleichen Käfig
konkurrierenden stärkeren Artgenossen zu
gewährleisten. Hunden, die in Räumen
gehalten werden, muß — mit Ausnahme von
Jungtieren — ein regelmäßiger Auslauf im
Freien ermöglicht werden.

4. Die Tiere sind gegen nachteilige Einwirkun-
gen durch Sonneneinstrahlung, Zugluft, Lärm,
Erschütterungen uä. zu schützen. Unmittelbar
hinter Schaufenstern untergebrachte Tiere
sind nach Geschäftsschluß vor Lichteinfall
durch das Schaufenster zu schützen.

5. Die Anzahl der in einem der Tierhaltung
dienenden Behältnis (Käfig, Aquarium, Terra-
rium uä.) unterzubringenden Tiere ist so zu
bemessen, daß den artspezifischen Ansprüchen
der Tiere Genüge getan ist. Tiere sind einzeln
in der Tierhaltung dienenden Behältnissen zu
halten, sofern bei diesen Tieren ausschließlich
die Einzeltierhaltung als artgemäß anzusehen
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ist. Tiere unterschiedlicher Art dürfen nur
insoweit gemeinsam gehalten werden, als dies
vom Standpunkt einer ordnungsgemäßen
Tierhaltung vertretbar erscheint.

6. Die Abgabe von Tieren im Wege der
Selbstbedienung durch Kunden ist verboten.

7. Das Halten von Tieren, die ihrer Art nach für
die Tierhaltung ungeeignet sind, ist verboten.

Ausstattungsvorschriften

§ 3. (1) Betriebsstätten und sonstige Betriebsmit-
tel, die für die Tierhaltung bestimmt sind, müssen so
ausgestattet oder beschaffen sein, daß die Einhal-
tung der in § 2 genannten Verhaltensregeln
gewährleistet ist. Insbesondere müssen folgende
Anforderungen erfüllt sein:

1. In jeder Betriebsstätte, in der Tiere gehalten
werden, muß zur Betreuung der Tiere ein
Anschluß für Kalt- und Warmwasser vorhan-
den sein. Wenn dies im Hinblick auf eine
entsprechende Reinigungsmöglichkeit der Be-
triebsstätte zur Gewährleistung artgemäßer
Hygienebedingungen erforderlich ist, muß die
Betriebsstätte mit einem wasserundurchlässi-
gen Boden mit Kanalabfluß und mit abwasch-
baren Wandbelägen bis zu einer Höhe von
etwa zwei Metern ausgestattet sein.

2. Größe und Ausstattung (zB Kletteräste,
Schlaf höhlen, Sandboden uä.) der der Tierhal-
tung dienenden Behältnisse müssen den
artspezifischen Bedürfnissen der in diesen
Behältnissen gehaltenen Tiere entsprechen.
Soweit nicht besondere Vorschriften bestehen,
sind die in der Anlage 1 für solche Behältnisse
festgelegten Mindestabmessungen einzuhal-
ten. Fische dürfen nicht in kugelförmigen
Behältnissen gehalten werden.

3. Räumlichkeiten, in denen Tiere gehalten
werden, sind ausreichend natürlich zu be-
leuchten und zu belüften. Die Beleuchtung hat
weiters dem artgemäßen Tag-Nacht-Rhyth-
mus der Tiere zu entsprechen. Die Fenster der
für die Tierhaltung bestimmten Räumlichkei-
ten müssen mit geeigneten Sonnenschutzvor-
richtungen versehen sein.

(2) Mängel an Einrichtungen, die das Befinden
der Tiere erheblich beeinträchtigen, sind unverzüg-
lich zu beheben. Falls eine unverzügliche Behebung
solcher Mängel nicht möglich ist, sind andere
geeignete Maßnahmen zum Schutz der Tiere zu
treffen.

Nachzuweisende Fachkenntnisse

§ 4. (1) In jeder Betriebsstätte des Zoohandels, in
der Tiere gehalten werden, muß mindestens eine
Person mit Kenntnissen über artgemäße Tierhal-
tung regelmäßig und dauernd tätig sein:

(2) Als eine Person mit Kenntnissen über
artgemäße Tierhaltung im Sinne des Abs. 1 ist eine

Person mit Fachkenntnissen, die durch Zeugnisse
über

a) den erfolgreichen Besuch des Studienzweiges
Zoologie der Studienrichtung Biologie an
einer inländischen Universität, oder

b) die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschluß-
prüfung im Lehrberuf Tierpfleger oder den
erfolgreichen Besuch einer Schule, durch den
die Lehrabschlußprüfung in diesem Lehrberuf
ersetzt wird, oder

c) die Absolvierung einer mindestens einjährigen
einschlägigen, im Umgang mit lebenden
Tieren bestehenden Tätigkeit und den erfolg-
reichen Besuch des in der Anlage 2 festgeleg-
ten Lehrganges über Tierhaltung

nachzuweisen sind, anzusehen.

Schlußbestimmung

§ 5. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. September
1991 in Kraft, soweit im Abs. 2 nicht anderes
bestimmt ist.

(2) § 4 tritt mit 1. Jänner 1993 in Kraft.

Schüssel

Anlage 1
(§ 3 Abs. 1 Z 2)

Mindestabmessungen der für die Tierhaltung
dienenden Behältnisse

I. Erläuterungen für die Berechnung der Mindestab-
messungen der für die Tierhaltung dienenden

Behältnisse

(1) In der ersten Spalte der unter Punkt II.
enthaltenen Tabelle sind die Tierart, auf die sich die
Angabe der Mindestabmessungen bezieht, sowie die
bei der Berechnung der Mindestabmessungen zu
berücksichtigende Anzahl von Tieren, deren Hal-
tung in einem Behältnis beabsichtigt ist, angegeben.

In der zweiten und dritten Spalte der Tabelle sind
die für die Berechnung der Mindestgrundfläche
maßgeblichen rechnerischen Größen festgelegt.

In der vierten Spalte der Tabelle ist die —
unbeschadet der unter den Z 8 und 9 der Tabelle
festgelegten Mindestmaße — einzuhaltende Min-
desthöhe festgelegt.

(2) Die Mindestgrundfläche von Behältnissen, in
denen ein einziges Tier oder ein Paar einer Tierart
(Z 2 der Tabelle) gehalten wird oder bis zu vier
Tieren (Z 16 bis 19 der Tabelle) gehalten werden, ist
durch Multiplikation der in der zweiten und dritten
Spalte der Tabelle festgelegten, der betreffenden
Tierart und -anzahl entsprechenden rechnerischen
Größen zu berechnen. Bei Behältnissen, deren
Mindestgrundfläche nach der in diesem Absatz
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dargelegten Berechnungsmethode zu berechnen ist,
ist die in der zweiten Spalte der Tabelle festgelegte
rechnerische Größe als Mindestlänge und die in der
dritten Spalte der Tabelle festgelegte rechnerische
Größe als Mindestbreite anzusehen.

(3) Bei der Berechnung der Mindestgrundfläche
von Behältnissen, in denen mehrere Tiere gehalten
werden, ist — außer in den nach Abs. 2 zu
beurteilenden Fällen — so vorzugehen, daß vorerst
die auf jedes einzelne Tier bzw. in den bezüglichen
Fällen der Z 1 und 2 der Tabelle die auf jedes Paar
entfallende Teilgrundfläche nach der im Abs. 2
erster Satz beschriebenen Multiplikationsmethode
gesondert zu berechnen ist. Die solcherart berech-
neten Teilgrundflächen sind zu addieren. In den
Fällen der Z 16 bis 19 der Tabelle ist vorerst die auf
die ersten vier Tiere entfallende Teilgrundfläche
gemäß der im Abs. 2 . erster Satz beschriebenen
Multiplikationsmethode zu berechnen; die auf jedes
weitere Tier entfallende Teilgrundfläche ist hierauf
nach der im Abs. 2 erster Satz beschriebenen
Multiplikationsmethode gesondert zu berechnen.

Die solcherart berechneten Teilgrundflächen sind
zu addieren.

Länge und Breite von Behältnissen, deren
Mindestgrundfläche nach der Berechnungsmethode
dieses Absatzes zu berechnen ist, sind so zu
bemessen, daß ein ausgewogenes dh. einer artgemä-
ßen Tierhaltung entsprechendes Verhältnis zwi-
schen Länge und Breite des betreffenden Behältnis-
ses besteht.

(4) In den bezüglichen Fällen der Z 1 und 2 der
Tabelle ist bei Berechnung der Mindest- bzw. der
Teilgrundfläche für ein Paar der betreffenden
Tierart von der Körperlänge des größeren Tieres
auszugehen.

In den Fällen der Z 16 bis 19 der Tabelle ist bei
Berechnung der Mindest- bzw. Teilgrundfläche für
bis zu vier Tieren der betreffenden Tierart von der
Körperlänge des größten Tieres auszugehen.

(5) Die unter den Z 8, 9, 15, 18 und 19 der Tabelle
genannten Mindestmaße sind jedenfalls einzuhal-
ten.

II. Tabelle für die Berechnung der Mindestabmessungen der für die Tierhaltung dienenden Behältnisse
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III. Für das Halten von anderen als den unter Punkt II genannten Tieren sind — allenfalls unter
sinngemäßer Anwendung der unter Punkt II festgelegten Mindestabmessungen — Behältnisse mit solchen
Abmessungen zu verwenden, daß den artspezifischen Ansprüchen der Tiere Genüge getan wird.

Anlage 2

(§ 4 Abs. 2 lit. c)

Lehrgang über Tierhaltung

1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsin-
stitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft
oder an einer vergleichbaren sonstigen nichtschuli-
schen berufsbildenden Einrichtung zu absolvieren.

2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende
Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand
angegebenen Mindestzahl an Lehrstunden zu
erstrecken:

3. Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrgan-
ges hat mindestens 35 zu betragen.
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133. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der B 139
Kremstal Straße im Bereich der Gemeinde

Kematen an der Krems

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 159/1990 wird verord-
net:

Der Straßenverlauf der B 139 Kremstal Straße
wird im Bereich der Gemeinde Kematen an der
Krems wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 26,936 und bindet bei km 27,515 wieder in den
Bestand ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustellen-
den Straßentrasse aus den beim Bundesministerium
für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim Amt der
Oberösterreichischen Landesregierung sowie bei
der Gemeinde Kematen an der Krems aufliegenden
Planunterlagen (Plan Nr. 139—86/90 im Maßstab
1 :1000) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel

134; Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der B 145
Salzkammergut Straße im Bereich der Stadtge-

meinde Vöcklabruck

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 159/1990 wird verord-
net:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 145
Salzkammergut Straße wird im Bereich der
Stadtgemeinde Vöcklabruck wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 0,0 (neu) an der B 1 Wiener Straße (bei deren
km 243,743) und bindet bei km 0,252 (neu)/
km 11,36 (alt) wieder in den Bestand ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustellen-
den Straßentrasse aus den beim Bundesministerium
für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim Amt der
Oberösterreichischen Landesregierung sowie bei
der Stadtgemeinde Vöcklabruck aufliegenden Plan-
unterlagen (Plan Nr. 549.88/Änderung 648.90 im
Maßstab 1 :1000) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel

135. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der B 169
Zillertal Straße und der B 181 Achensee Straße
im Bereich der Gemeinden Strass im Zillertal

und Schlitters

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 159/1990 wird verord-
net:

1. Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 169
Zillertal Straße wird im Bereich der Gemeinden
Strass im Zillertal und Schlitters wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 0,0 (neu) im „Knoten B 169/B 171/B 181" mit
Anbindungen an die B 171 Tiroler Straße und B 181
Achensee Straße, durchörtert in der Folge den
Brettfallfelsen, verläuft nach dem Tunnel in
gestreckterer Linienführung unter teilweiser Ver-
wendung der bestehenden Trasse und bindet bei
km 3,00 (neu)/km 2,53 (alt) wieder in den Bestand
ein.

2. Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 181
Achensee Straße — Rampe 600 (neu) im „Knoten
B 169/B 171/B 181" wird im Bereich der Gemeinde
Strass im Zillertal wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Abfahrtsrampe
(Rampe 600 neu) zweigt im Bereich des „Knotens
B 168/B 171/B 181" von der bestehenden
Rampe 600 bei deren km 0,10 ab und bindet in der
Folge in die B 171 Tiroler Straße ein.

3. Im einzelnen ist der Verlauf der neu
herzustellenden Straßenabschnitte einschließlich
ihrer Zu- und Abfahrtsstraßen (Rampen) aus den
beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angele-
genheiten, beim Amt der Tiroler Landesregierung
sowie bei den Gemeinden Strass im Zillertal und
Schlitters aufliegenden Planunterlagen (Plan
Nr. P 103—117 im Maßstab 1:5000 sowie Plan
Nr. P 103—118 und P 103 —119 im Maßstab
1 :1000) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf die
vorangeführten Straßenabschnitte Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel


